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RS OGH 1958/2/20 3Ob74/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1958

Norm

EO §356 Abs1

Rechtssatz

Auf Grund eines Exekutionstitels, wonach der verp5ichteten Partei das Betreten und Befahren einer Parzelle verboten

wird, dann auch Exekution zur Wiederherstellung eines von der verp5ichteten Partei in Übertretung dieses Verbotes

beschädigten Schrankens der betreibenden Partei bewilligt werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 74/58

Entscheidungstext OGH 20.02.1958 3 Ob 74/58
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